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DER ~UNDESMINISTER 
DES AUSWÄRTIGEN. ..B6tm, den 7. Februar 1995 .. <; 

An den . 
· Präsidenten des ~]gemeinen Deutschen 

Autornobil-Clubs 

Am W~stpark 8 

·813 73. Mtinchen· 

. . 

· Sehr geehrter Herr Präsideq.tl · · 
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·Sie haben m.ir in Ihrem a·ri ef vom I. 2. August I 9.94 vorgeschlagen, zur Erleichterung der 

· Visaet'(eilung in Bulgarien, ~umänien und in den balti,sc.hen Staaten ein- !ouristen-Carnet 

des ADAC einzufuhren ... In der Zwischenzeit ist ·mein Haus ja mitihn·en .in Verbindung ge-
. . . . . .. . . . 

wesen. 

Ich freue mich, daß Ihre Anregung in einer Reihe von Besprechungen zwischen Vertretern 

.des ADAC.~:.md der Bunde.sregi.enmg nun inzwischen so weit. ·qesta1t angenommen hat,. daß 
sie zu Beginn der Reisesaison 1995 realisiert werden könn.te. 

. . .. 

Nach dem Ergebnis der ~~~zten B.espr~chungen im D.ezember 199.4 garantiert der .ADAC für 

·Inhaber des Touri.sten-Carnets während des Besuchsaufenthalts in Deutschland einen Kran­

·~enversicherungsschutz bis zu einer Höchstgrenze von 45 .. 000 DM und k~mmt für die Ko­

:sten möglicher Rückfuhru~gsmaßnahmen.auf. ·Damit kann da~ Carnet im Rahmen der Prq­

fung der Viswmantp~ge als Nachweis eines ~tUsreichenden Krankeriyersicherungsschutzes 

gelten. Der Antragstell.er muß dann z.u.sä~zlich ·gemäß § 84 qes ~usländergesetzes noch aus-. . 

reichende Mittel zur B~strei.tung ·seines .Lehens~nterh~1ts. in Deutsc~Iand nachwe.isen. Das 

kann zum Beispiel. qurch Nachwei~ ausreichender Eigenmittel oder Vorlage einer entspre­

chen.den Einladung oder Bu~hungsbestätigung geschehen. Das Carnet begründet keinen An­

spruch auf Ertei:lung eines Visums .. Soweit Abl~hnung~gründe vorliegen, wird die· Auslands-. 

,vertretung.dem ADAC dies mitteilen. Die Geltung des ~arnets ~ollte in diesem F~l erlö­
.sch~n. 
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Das geplante Carnet ist rnit dem Verfahren nach dem Schengener-Durchftlhrungsüberein-
• .. • • .. 0 

· kommen. das ab 26. März -dieses Jahres Anwendung findet, vereinbar. Visa ge~ten dann au-

ßer fü~ Deutschla!ld a!lch fiir Fr_ankreich, Belgien, Luxemburg, die Niederlande, Spani·en 

und Portugal. D.eshalb sollte a~ch der Qel~nf?sbe~eichdes Camets auf diese Staaten er-. 
streckt werden ... 

_l!m den ADAC und die AuslaJ!dsvertretungen vor Mißb~auch zu s.chützen, müß~~ .das Car~ 
net falschungssicher au~gestaltet werden. Hier wär~n im _Vergle!~h ~m Formu1ar des 

ÖAMTC Verbesserungen mqgl.i·ch und wohl auch n.ötig. Da.s Bundesministerium des Innern 
hat hierzu konkrete Vor~chläge erarbeitet u.~d bereits mi~ Mitarbeitern des· ADJ\C b~spro­
chen. 

-· 

·· Mei11.Ha~s steht Ihreri Mitarbeitern zur Klärur~g der Einzelhei~e~ gern -~ur rVer:filgung. Ich 

·bin ~icher, ·daß d~s.neue Touristen-Carnet einen ~ichtigen.Beitni.g zu~ Reisefreiheit leisten 
wird. ,o( 

Mit freundlichen: Grüßen 
.~o: ... 
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